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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/19/13262
öffentlich
21.03.2019
Arne Longerich

Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe
hier: Beseitigung von Hochwasserschäden (Gefahrenabwehr)
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Am Badestrand der Gemeinde Zierow sind durch die Hochwasser am 2. Januar 2019 und 
9. Januar 2019 Schäden entstanden. Die Steilküste ist teilweise unterhöhlt worden, so dass 
Abbruchkanten entstanden sind, bzw. sind Höhlen ausgespült worden. Im Zuge der Gefah-
renabwehr hat eine Vor-Ort-Besichtigung mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg (StALU) stattgefunden. Seitens dem StALU ist Verdichtung der 
Höhlen sowie die Abbrüche der Kanten genehmigt worden, sofern die untere Naturschutzbe-
hörde vom Landkreis Nordwestmecklenburg zustimmt. Nach Rücksprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde hat das Amt Klützer Winkel für die Gemeinde Zierow die Genehmigung 
erhalten. Die Kosten sind seitens der Gemeinde Zierow im Zuge der Gefahrenabwehr zu 
tragen.

Es ist ein Unternehmen beauftragt worden, um die Gefahrenabwehr vorzunehmen. Die Kos-
ten für die o.g. Maßnahmen summieren sich auf 5.244,93 Euro.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, die überplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 5.244,93 Euro in dem Produktsachkonto: 57501.5231.0001 Unterhaltung des 
Strandes.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)
Gefahrenabwehr nach Hochwasser im Januar 2019 am Badestrand der Gemeinde Zierow

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

x über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
x unvorhergesehen und
x unabweisbar und 

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):
Zwei Hochwasser haben Schäden an der Steilküste am Badestrand der Gemeinde Zierow ver-
ursacht, die im Zuge der Gefahrenabwehr dringend beseitigt werden mussten.

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 
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Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
- Rechnung über die beauftragte Leistung – Gefahrenabwehr (nichtöffentlich)
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